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Amtliche Bekanntmachung 

 

Informationen zur Räum- und Streupflicht 

Der Winter hat auch bei uns Einzug gehalten. Das bedeutet nicht nur erhöhten Aufwand für den 
Baubetriebshof, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger sind gefordert. Aus gegebenem An-
lass wird auf die Bestimmungen der Räum- und Streupflichtsatzung hingewiesen, nicht zuletzt 
um Ärger und Unfälle zu vermeiden.  
 
Wer muss räumen? 
Die Straßenanlieger, also Haus- bzw. Grundstückseigentümer oder Besitzer (z. B. Mieter und 
Pächter). 
 
Was und wie wird geräumt? 
Gehwege, damit die Sicherheit und Leichtigkeit des öffentlichen Fußgängerverkehrs gewähr-
leistet ist (ca. ¾ der Gehwegbreite).  
Falls kein Gehweg vorhanden ist muss ein Streifen mit einer Breite von 1 m am Fahrbahnrand 
geräumt und gestreut werden.  
Die Gehwege sind zu reinigen, von Schnee oder auftauendem Eis zu räumen bzw. bei Schnee- 
und Eisglätte zu bestreuen.  
 
Welches Material darf verwendet werden? 
Möglichst abgestumpftes Material wie Sand, Splitt oder Asche. Im Sinne des Umweltschutzes 
sollte auf Salz bzw. salzhaltige Stoffe größtenteils verzichtet werden.  
Die Entnahme von Streumaterial aus den an Straßen aufgestellten städtischen Streuboxen ist 
erlaubt.  
 
Wann wird geräumt? 
Die Gehwege müssen werktags ab 7.00 Uhr bis 21.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen ab 
8.00 Uhr bis 21.00 Uhr geräumt und gestreut sein.  
Fällt tagsüber erneut Schnee oder tritt Schnee- bzw. Eisglätte auf, ist unverzüglich - bei Bedarf 
auch wiederholt- bis 21.00 Uhr zu räumen und zu streuen. 
 
Was sonst noch zu tun ist? 
Bitte erleichtern Sie es dem Winterdienst, indem Sie den zu räumenden Schnee nicht direkt 
auf die Fahrbahn schieben.  
Alle Fahrzeugführer werden dringend aufgefordert, ihre Fahrzeuge nicht verkehrsbehindernd 
abzustellen. Damit der Schneepflug die Straßen problemlos passieren und ungehindert räu-
men kann, ist eine Restfahrbahnbreite von min. 3,50 m erforderlich. 
 
Ihr Bürgermeisteramt 
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